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Berufsbildung Pflege  

Ferienregelung am KSB der HF Studiengänge im 
Praktikumssemester “Beschluss vom März 2016 mit der HFGS & OdA“ 
 
 
Frühlingsstudiengang  
 
1 Woche flexibel! 
Ferien in der Kalenderwoche 10 und 11  Fix = 2 Wochen (1. & 2.Bildungsjahr) 
Ferien in der Kalenderwoche 10          Fix = 1 Woche (3. Bildungsjahr) 
 
Beginn im Praktikum Woche 38. 
 
 

Herbststudiengang 
 
1 Woche flexibel! 
Ferien in der Kalenderwoche 36 und 37  Fix = 2 Wochen (1. & 2. Bildungsjahr) 
Ferien in der Kalenderwoche 36  Fix = 1 Woche (3. Bildungsjahr) 
 
Beginn im Praktikum Woche 12. 
 
 
 
Vorgehen: 
• Die fixen Ferien zum Semester Ende sind von der Berufsbildung im E3 

eingeplant. 
• Zu Beginn des Praktikums kann die 1 individuelle Woche, in Absprache mit der 

STL, gewählt werden. Wird von der STL im E3 geplant! 
• Während der LTT – und  „sl“-Tagen dürfen Ferien nicht bezogen werden! 
• Die Studierenden sind verantwortlich für den korrekten Bezug ihrer 

individuellen Woche! 


